
Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Landessanitätsdirektion 
Rückfragen: Sanitätsdienst Ihrer zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 

 

Eine Information des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
Bezirkshauptmannschaft Schärding 

 
Merkblatt 

 

ZECKENSCHUTZIMPFUNG 
(FSME-Schutzimpfung) 

 

Der öffentliche Gesundheitsdienst führt auch heuer wieder eine Impfaktion gegen die 
Zeckenkrankheit für Kinder und Erwachsene durch. 
Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine gefährliche Infektionskrankheit der 
Gehirnhäute, die bleibende Schäden zur Folge haben kann. 

Die Impfung gegen die durch Zeckenbiss übertragene Gehirn(haut)entzündung ist ab dem 
vollendeten 1. Lebensjahr möglich. Der größtmögliche Impfschutz wird erst nach drei 
Teilimpfungen erreicht. Empfohlene Impfintervalle: 

2. Teilimpfung � etwa 1 - 3 Monate nach der 1. Teilimpfung 
3. Teilimpfung � 5(9*) - 12 Monate nach der 2. Teilimpfung (*je nach Impfstoff) 

1. Auffrischung � 3 Jahre nach der 3. Teilimpfung 
weitere Auffrischungen � alle 5 Jahre – für Impflinge bis zum 60. Lebensjahr 

  alle 3 Jahre – für Personen ab dem 60. Lebensjahr  
 

Kosten der Impfung (Impfstoff u. Arzthonorar insgesamt): 
€ 15,00.............. für Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
€ 12,80.............. für Personen vom 15. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 
€ 11,00.............. für Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 
€ 3,63.............. für Impflinge lt. Sonderregelung ab dem 3. unversorgten Kind (<15 Jahre) 
 
Personen, die gesetzlich krankenversichert oder als Angehörige anspruchsberechtigt sind und 
denen die Kosten nicht vom zuständigen Unfallversicherungsträger (AUVA, SVA. d. Bauern) 
ersetzt werden, erhalten vom zuständigen Krankenversicherungsträger einen Kostenzuschuss 
(mindestens € 3,63). 
Ab dem dritten und allen weiteren unversorgten Kindern, sofern sich das erste und zweite 
unversorgte Kind der Schutzimpfung bereits unterzogen haben, werden für den Impfstoff 
3,63 Euro eingehoben (die vom Krankenversicherungsträger rückerstattet werden). 

Sie werden ersucht, das dritte und jedes weitere unversorgte Kind (= solange 
Familienbeihilfe bezogen wird) am Anmeldeformular jeweils anzukreuzen! 

Zur Impfung mitzubringen sind: 

 
Die Impfung gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis wird im Allgemeinen gut vertragen. 
Lokale Reaktionen, wie Rötung und Schwellung im Bereich der Stichstelle und Mitbeteiligung 
der benachbarten Lymphdrüsen können vereinzelt auftreten, klingen aber sehr rasch wieder ab. 

� Anmeldeformular  – vollständig ausgefüllt 
� Impfkosten in bar  – wenn möglich, Betrag bitte genau mitbringen 
� Zeckenschutz-Impfkarte 



FSME-Anmeldung 
 
 
 

Bitte NUR in Block- oder Druckschrift ausfüllen 
 

 

Name des Impflings: 
(Familienname, Vorname) 
 
 

Sozialvers.-Nummer und Geb.Datum 
des Impflings: 
 
 

Anschrift:  
Straße, Hausnummer: 
 
PLZ/Ort: 
 
 

Krankenversicherungsträger: 
 
Unfallversichert bei SVA.d.Bauern: � ja 
 

Die Information auf der Rückseite wurde gelesen 
 
 
 
Datum/Unterschrift      .............................................................................................................. 
(bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 
 
unversorgtes 
3. Kind � 4. Kind � 5. Kind � 6. Kind � 
 

 
 
 
 
 

Von der BH. Schärding auszufüllen 
 

1. Impfung � 2. Impfung � 3. Impfung � Auffrischung � 
 
 
 
Betrag:    Charge-Nummer: 
 
 
 
 
 
 
Impfdatum:   Bezirkshauptmannschaft Schärding, San-D. 
 
 


